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 Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kinderförderungsgesetz – KiFöG)  

Vom 5. März 2003 
Stand: letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Artikel § 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2017 (GVBl. LSA S. 246) 

 
 Änderungen farbig 

 

Abschnitt 1 
 
Ziel, Arten und Aufgaben der Kinderbetreuung 
 
§ 1 
Ziel der Kinderbetreuung 
 
In Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen soll die Entwicklung 
jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit gefördert werden. 
 

Abschnitt 1 
 
Ziel, Arten und Aufgaben der Kinderbetreuung 
 
§ 1 
Ziel der Kinderbetreuung 
 
Die Kinderbetreuung dient dem Wohl und der Entwicklung der Kinder und 
gewährleistet die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In Tageseinrich-
tungen und in Tagespflegestellen soll die Entwicklung jedes Kindes zu ei-
ner eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ge-
fördert werden. 
 

§ 2 
Freiwilligkeit der Kinderbetreuung 
 
(1) Der Besuch einer Tageseinrichtung und einer Tagespflegestelle 
ist freiwillig. 
 

§ 2 
Freiwilligkeit der Kinderbetreuung 
 
(1) Der Besuch einer Tageseinrichtung und einer Tagespflegestelle ist 
freiwillig. 
  

(2) Die Eltern entscheiden, ob das jeweilige Angebot angenommen 
wird. 
 

(2) Die Eltern entscheiden, ob das jeweilige Angebot angenommen wird. 
 

(3) Mit öffentlichen Mitteln geförderte Tageseinrichtungen und Ta-
gespflegestellen stehen allen Kindern unabhängig von der religiösen, 
weltanschaulichen und pädagogischen Ausrichtung des Trägers of-

(3) Mit öffentlichen Mitteln geförderte Tageseinrichtungen und Tagespfle-
gestellen stehen allen Kindern unabhängig von der religiösen, weltan-
schaulichen und pädagogischen Ausrichtung des Trägers offen. Die Trä-
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fen. Die Träger aller Tageseinrichtungen und die Tagespflegestellen 
haben auf die weltanschauliche oder religiöse Prägung der Kinder 
durch ihr Elternhaus Rücksicht zu nehmen. 
 

ger aller Tageseinrichtungen und die Tagespflegestellen haben auf die 
weltanschauliche oder religiöse Prägung der Kinder durch ihr Elternhaus 
Rücksicht zu nehmen. 
 

§ 3 
Anspruch auf Kinderbetreuung 
 
(1) Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Sachsen-Anhalt 
hat bis zur Versetzung in den 7.Schuljahrgang Anspruch auf einen 
ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung. 
 

§ 3 
Anspruch auf Kinderbetreuung 
 
(1) Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Sachsen-Anhalt hat 
bis zur Versetzung in den 7.Schuljahrgang Anspruch auf einen ganztägi-
gen Platz in einer Tageseinrichtung.  

 
(2) Von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung 
des 14. Lebensjahres hat jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im 
Land Sachsen-Anhalt Anspruch auf Förderung und Betreuung in ei-
ner Tageseinrichtung, soweit Plätze vorhanden sind. 
 

 
(2) Von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres hat jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land 
Sachsen-Anhalt Anspruch auf Förderung und Betreuung in einer Tages-
einrichtung, soweit Plätze vorhanden sind. 
 

 
(3) Ein ganztägiger Platz umfasst für Kinder bis zum Beginn der 
Schulpflicht ein Förderungs- und Betreuungsangebot bis zu zehn 
Stunden je Betreuungstag oder bis zu 50 Wochenstunden. Für 
Schulkinder umfasst ein ganztägiger Platz ein Förderungs- und Be-
treuungsangebot von sechs Stunden je Schultag; während der 
Schulferien gilt Satz 1 entsprechend. 
 

 
(3) Ein ganztägiger Platz umfasst für Kinder bis zum Beginn der Schul-
pflicht ein Förderungs- und Betreuungsangebot bis zu acht Stunden je 
Betreuungstag oder bis zu 40 Wochenstunden. Für Schulkinder umfasst 
ein ganztägiger Platz ein Förderungs- und Betreuungsangebot von sechs 
Stunden je Schultag; während der Schulferien gilt Satz 1 entsprechend. 
 

 „(4) Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Sachsen-Anhalt hat 
bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang Anspruch auf einen erweiter-
ten ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung, wenn die Eltern glaub-
haft machen, dass die familiäre Situation oder ein anderer Bedarf eine 
erweiterte ganztägige Betreuung erfordert, regelmäßig etwa wegen der 
Erwerbssituation der Eltern, der Pflege naher Angehöriger, einer schuli-
schen oder beruflichen Ausbildung, eines Studiums, einer Umschulung, 
Fort- oder Weiterbildung oder einer Maßnahme zur Eingliederung in Ar-
beit der Eltern. Ein erweiterter ganztägiger Platz umfasst für Kinder bis 
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zum Beginn der Schulpflicht ein Förderungs- und Betreuungsangebot bis 
zu zehn Stunden je Betreuungstag oder bis zu 50 Wochenstunden. Für 
Schulkinder umfasst ein erweiterter ganztägiger Platz ein Förderungs- 
und Betreuungsangebot von sechs Stunden je Schultag; während der 
Schulferien gilt Satz 3 entsprechend.“  
 

 
(4) Der Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 richtet sich gegen den 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Gebiet das 
Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 

 
(5) Der Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 richtet sich gegen den örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Gebiet das Kind sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(5) Der Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 gilt als erfüllt, wenn ein 
Platz in einer für Kinder zumutbar erreichbaren Tageseinrichtung 
oder unter den Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 bis 4 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch in einer Tagespflegestelle angeboten wird. 
Tageseinrichtung und Tagespflegestelle sollen hierbei miteinander 
kooperieren. 

(6) Der Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 gilt als erfüllt, wenn ein 
Platz in einer für Kinder zumutbar erreichbaren Tageseinrichtung oder un-
ter den Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 bis 4 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch in einer Tagespflegestelle angeboten wird. Tageseinrich-
tung und Tagespflegestelle sollen hierbei miteinander kooperieren. 

(6) Die Eltern haben das Recht, den täglichen Betreuungsbedarf 
gemäß ihren individuellen Bedürfnissen zu wählen. Sie können ihre 
Kinder jederzeit in Tageseinrichtungen oder in Tagespflegestellen 
anmelden. Abweichend von Satz 2 sind Schulkinder spätestens zur 
Schulanmeldung oder zum Schulhalbjahr für das kommende Schul-
jahr anzumelden. Der Leistungsumfang und die Anzahl der Betreu-
ungsstunden sind schriftlich zu vereinbaren. 

(7) Die Eltern haben das Recht, den täglichen Betreuungsbedarf gemäß 
ihren individuellen Bedürfnissen zu wählen. Sie können ihre Kinder jeder-
zeit in Tageseinrichtungen oder in Tagespflegestellen anmelden. Abwei-
chend von Satz 2 sind Schulkinder spätestens zur Schulanmeldung oder 
zum Schulhalbjahr für das kommende Schuljahr anzumelden. Der Leis-
tungsumfang und die Anzahl der benötigten Betreuungsstunden sind 
schriftlich zu vereinbaren. 

§ 3 a  
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen durch 
das Jugendamt nach § 20 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

(1) Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung und Versor-
gung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser 

§ 3 a  
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen durch das 
Jugendamt nach § 20 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

(1) Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung und Versorgung 
des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus 
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Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen 
aus, so soll der andere Elternteil durch den örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe bei der Betreuung und Versorgung des im 
Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden, wenn 

1. er wegen berufsbedingter Abwesenheit nicht in der Lage ist, 
die Aufgabe wahrzunehmen, 

2. die Hilfe erforderlich ist, um das Wohl des Kindes zu gewähr-
leisten, 

3. Angebote der Förderung des Kindes in Tageseinrichtungen oder 
in Tagespflege nicht ausreichen. 
 

gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen aus, so soll der an-
dere Elternteil durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei 
der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unter-
stützt werden, wenn 

1. er wegen berufsbedingter Abwesenheit nicht in der Lage ist, die 
Aufgabe wahrzunehmen, 

2. die Hilfe erforderlich ist, um das Wohl des Kindes zu gewährleis-
ten, 

3. Angebote der Förderung des Kindes in Tageseinrichtungen oder in 
Tagespflege nicht ausreichen. 

(2) Fällt ein allein erziehender Elternteil oder fallen beide Elternteile 
aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen aus, so 
soll unter der Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 3 das Kind im elter-
lichen Haushalt versorgt und betreut werden, wenn und solange es 
für sein Wohl erforderlich ist. 

(2) Fällt ein allein erziehender Elternteil oder fallen beide Elternteile aus 
gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen aus, so soll unter 
der Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 3 das Kind im elterlichen Haushalt 
versorgt und betreut werden, wenn und solange es für sein Wohl erforder-
lich ist. 

(3) Für die Dauer, während der Leistungen nach den Absätzen 1 und 
2 in Anspruch genommen werden können, kann durch das zuständi-
ge Jugendamt auch eine ergänzende ganztägige Betreuung in einer 
Tageseinrichtung gewährt werden. Das Jugendamt trägt die dadurch 
zusätzlich entstehenden notwendigen Kosten nach Maßgabe des 
Sozialgesetzbuches. 

(3) Für die Dauer, während der Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 in 
Anspruch genommen werden können, kann durch das zuständige Ju-
gendamt auch eine ergänzende ganztägige Betreuung in einer Tagesein-
richtung gewährt werden. Das Jugendamt trägt die dadurch zusätzlich 
entstehenden notwendigen Kosten nach Maßgabe des Sozialgesetzbu-
ches. 

§ 3 b  
Wunsch- und Wahlrecht 
  
(1) Die Leistungsberechtigten nach § 3 haben das Recht, im Rah-

men freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Tagesein-

§ 3 b  
Wunsch- und Wahlrecht 
  
(1) Die Leistungsberechtigten nach § 3 haben das Recht, im Rahmen 
freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen am 
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richtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an ei-
nem anderen Ort zu wählen. Sie sind von der Leistungsverpflich-
teten auf dieses Recht hinzuweisen. 
 

Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wäh-
len. Sie sind von der Leistungsverpflichteten auf dieses Recht hinzuwei-
sen. 

(2) Der Wahl soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit unver-
hältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. 

(2) Der Wahl soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit unverhältnis-
mäßigen Mehrkosten verbunden ist. 

(3) Bei der Feststellung der Verhältnismäßigkeit der Mehrkosten sind 
alle für die Wahl der Leistungsberechtigten maßgeblichen Gründe 
angemessen zu berücksichtigen, insbesondere der Wunsch nach 
Betreuung in einer Tageseinrichtung mit besonderem religiösen, 
weltanschaulichen oder pädagogischen Profil, mit besonderen Öff-
nungszeiten oder besonderer Lage zum Arbeitsplatz eines Elterntei-
les. Bei der Ermittlung der Mehrkosten dürfen auf freie Platzkapazitä-
ten im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Leistungsverpflichteten 
entfallende Personalkosten in der Regel nicht berücksichtigt werden, 
wenn der Leistungsverpflichteten die Ausübung des Wahlrechtes un-
ter Angabe der gewünschten Tageseinrichtung mindestens sechs 
Monate vor Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung mitgeteilt 
wurde. 

(3) Bei der Feststellung der Verhältnismäßigkeit der Mehrkosten sind alle 
für die Wahl der Leistungsberechtigten maßgeblichen Gründe angemes-
sen zu berücksichtigen, insbesondere der Wunsch nach Betreuung in ei-
ner Tageseinrichtung mit besonderem religiösen, weltanschaulichen oder 
pädagogischen Profil, mit besonderen Öffnungszeiten oder besonderer 
Lage zum Arbeitsplatz eines Elternteiles. Bei der Ermittlung der Mehrkos-
ten dürfen auf freie Platzkapazitäten im örtlichen Zuständigkeitsbereich 
der Leistungsverpflichteten entfallende Personalkosten in der Regel nicht 
berücksichtigt werden, wenn der Leistungsverpflichteten die Ausübung 
des Wahlrechtes unter Angabe der gewünschten Tageseinrichtung min-
destens sechs Monate vor Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung 
mitgeteilt wurde. 

§ 4 
Arten der Kinderbetreuung 

(1) Tageseinrichtungen sind eigenständige sozialpädagogisch orien-
tierte Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in denen sich Kin-
der bis zum Schuleintritt oder schulpflichtige Kinder für einen Teil 
des Tages oder ganztags aufhalten. 

§ 4 
Arten der Kinderbetreuung 

(1) Tageseinrichtungen sind eigenständige sozialpädagogisch orientierte 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in denen sich Kinder bis zum 
Schuleintritt oder schulpflichtige Kinder für einen Teil des Tages oder 
ganztags aufhalten. 

(2) Tagespflege ist die Betreuung und Förderung von Kindern durch 
eine Tagespflegeperson im Haushalt der Tagespflegeperson, der El-
tern oder in anderen geeigneten Räumen nach § 23 des Achten Bu-

(2) Tagespflege ist die Betreuung und Förderung von Kindern durch eine 
Tagespflegeperson im Haushalt der Tagespflegeperson, der Eltern oder 
in anderen geeigneten Räumen nach § 23 des Achten Buches Sozialge-
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ches Sozialgesetzbuch. setzbuch. 

§ 5 
Aufgaben der Tageseinrichtungen 
  
(1) Tageseinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und 
entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauf-
trag im Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kin-
des orientierten Gesamtkonzeption. Sie sollen die Gesamtentwick-
lung des Kindes altersgerecht fördern und durch allgemeine und er-
zieherische Hilfen und Bildungsangebote die körperliche, geistige 
und seelische Entwicklung des Kindes anregen, seine Gemein-
schaftsfähigkeit fördern und Benachteiligungen ausgleichen. Tages-
einrichtungen und Tagespflegestellen haben die Inklusion von Kin-
dern zu fördern und zur Verbesserung der Chancengleichheit aller 
Kinder unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft beizu-
tragen. Die Betreuungs- und Förderungsangebote sollen sich päda-
gogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ih-
rer Familien orientieren. Tageseinrichtungen ergänzen und unterstüt-
zen die Erziehung in der Familie und ermöglichen den Kindern Erfah-
rungen über den Familienrahmen hinaus. 

§ 5 
Aufgaben der Tageseinrichtungen 
  
(1)  Tageseinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und ent-
wicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im 
Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientier-
ten Gesamtkonzeption. Sie sollen die Gesamtentwicklung des Kindes al-
tersgerecht fördern und durch allgemeine und erzieherische Hilfen und 
Bildungsangebote die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des 
Kindes anregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern und Benachteili-
gungen ausgleichen. Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen haben 
die Inklusion von Kindern zu fördern und zur Verbesserung der Chancen-
gleichheit aller Kinder unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Her-
kunft beizutragen. Die Betreuungs- und Förderungsangebote sollen sich 
pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ih-
rer Familien orientieren. Tageseinrichtungen ergänzen und unterstützen 
die Erziehung in der Familie und ermöglichen den Kindern Erfahrungen 
über den Familienrahmen hinaus.  

 

(2) Sie sollen insbesondere den Erwerb sozialer Kompetenzen, wie 
Selbständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Gemeinschaftsfä-
higkeit, Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, Kul-
turen und Lebensweisen, interkulturelle Kompetenz und Sensibilität, 
sowie die Ausbildung von geistigen und körperlichen Fähigkeiten, 
insbesondere zum Erwerb von Wissen und Können, einschließlich 
der Gestaltung von Lernprozessen, fördern. Die Bildungsarbeit der 
Tageseinrichtungen unterstützt die natürliche Neugier der Kinder, 
fordert Bildungsprozesse heraus, greift Themen der Kinder auf und 
erweitert sie. Sie schließt die geeignete Vorbereitung des Übergangs 
in die Grundschule ein. Zu diesem Zweck sollen insbesondere 
sprachliche Kompetenzen, elementare Fähigkeiten im Umgang mit 

(2) Sie sollen insbesondere den Erwerb sozialer Kompetenzen, wie Selb-
ständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Gemeinschaftsfähigkeit, To-
leranz und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, Kulturen und Le-
bensweisen, interkulturelle Kompetenz und Sensibilität, sowie die Ausbil-
dung von geistigen und körperlichen Fähigkeiten, insbesondere zum Er-
werb von Wissen und Können, einschließlich der Gestaltung von Lernpro-
zessen, fördern. Die Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen unterstützt 
die natürliche Neugier der Kinder, fordert Bildungsprozesse heraus, greift 
Themen der Kinder auf und erweitert sie. Sie schließt die geeignete Vor-
bereitung des Übergangs in die Grundschule ein. Zu diesem Zweck sollen 
insbesondere sprachliche Kompetenzen, elementare Fähigkeiten im Um-
gang mit Mengen, räumliche Orientierungen, eine altersgerechte Grob- 
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Mengen, räumliche Orientierungen, eine altersgerechte Grob- und 
Feinmotorik sowie die Wahrnehmung mit allen Sinnen und das Den-
ken gefördert werden. Tageseinrichtungen fördern die emotionale 
und musische Entwicklung der Kinder. Der Übergang zur Schule soll 
durch eine an dem Entwicklungsstand der Kinder orientierte Zu-
sammenarbeit mit der Schule erleichtert werden. 

und Feinmotorik sowie die Wahrnehmung mit allen Sinnen und das Den-
ken gefördert werden. Tageseinrichtungen fördern die emotionale und 
musische Entwicklung der Kinder. Der Übergang zur Schule soll durch ei-
ne an dem Entwicklungsstand der Kinder orientierte Zusammenarbeit mit 
der Schule erleichtert werden. 

(3) Die Träger der Tageseinrichtungen gestalten die Umsetzung des 
Erziehungs- und Bildungsauftrages in eigener Verantwortung. Ver-
bindliche Grundlage ist das Bildungsprogramm „Bildung: elementar - 
Bildung von Anfang an“ unter besonderer Beachtung der Sprachför-
derung. Jede Tageseinrichtung hat nach einer Konzeption und ei-
nem durch den Träger frei zu wählenden Qualitätsmanagementsys-
tem zu arbeiten. 

 

(3) Die Träger der Tageseinrichtungen gestalten die Umsetzung des Er-
ziehungs- und Bildungsauftrages in eigener Verantwortung. Verbindliche 
Grundlage ist das Bildungsprogramm „Bildung: elementar - Bildung von 
Anfang an“ unter besonderer Beachtung der Sprachförderung. Jede Ta-
geseinrichtung hat nach einer Konzeption und einem durch den Träger 
frei zu wählenden Qualitätsmanagementsystem zu arbeiten. 

 

 (4) Die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen sollen dem Wohl der Kin-
der und den Bedarfen ihrer Eltern unter Berücksichtigung des § 3 Absätze 
1 bis 4 und 7 Rechnung tragen.  

 (5) Die Träger von Tageseinrichtungen sollen den individuellen Bedürfnis-
sen der Eltern gemäß § 3 Absatz 7 gerecht werden und eine stündliche 
Staffelung der Betreuungsverträge anbieten. Für Kinder bis zum Eintritt in 
die Schule und für Schulkinder während der Schulferien soll ab einem 
täglichen Betreuungsumfang von mehr als 4 Stunden eine stündliche 
Staffelung angeboten werden.  

(4) Schulkindern soll auf Wunsch der Eltern sachkundige Hilfe zur 
Erledigung der Hausaufgaben angeboten werden. Dazu sollen die 
pädagogischen Fachkräfte der Tageseinrichtung mit der Schule zu-

(6) Schulkindern soll auf Wunsch der Eltern sachkundige Hilfe zur Erledi-
gung der Hausaufgaben angeboten werden. Dazu sollen die pädagogi-
schen Fachkräfte der Tageseinrichtung mit der Schule zusammenarbei-
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sammenarbeiten. ten. 

(5) Der Träger der Tageseinrichtung hat auf Wunsch der Eltern die 
Bereitstellung einer kindgerechten Mittagsverpflegung zu sichern. 

(7) Der Träger der Tageseinrichtung hat auf Wunsch der Eltern die Be-
reitstellung einer kindgerechten Mittagsverpflegung zu sichern. 

(6) Für Schulkinder, die eine Förderung und Betreuung in Anspruch 
nehmen, sollen der Träger der Tageseinrichtung und der Schulträger 
in Abstimmung mit den Eltern und der Schulbehörde Festlegungen 
für die Begleitung auf dem Weg zwischen Schule und Tageseinrich-
tung treffen. 

(8) Für Schulkinder, die eine Förderung und Betreuung in Anspruch neh-
men, sollen der Träger der Tageseinrichtung und der Schulträger in Ab-
stimmung mit den Eltern und der Schulbehörde Festlegungen für die Be-
gleitung auf dem Weg zwischen Schule und Tageseinrichtung treffen. 

§ 6 
Tagespflege  

(1) Tagespflege kann Alternative und Ergänzung zur Förderung und 
Betreuung in Tageseinrichtungen sein. Tagespflegestellen sollen ih-
re Angebote insbesondere in Kooperation mit Tageseinrichtungen 
gestalten. Die für Tageseinrichtungen genannten Aufgaben gelten 
entsprechend und unter Berücksichtigung der spezifischen Erzie-
hungssituation auch für die Tagespflegestellen. 

§ 6 
Tagespflege 

(1) Tagespflege kann Alternative und Ergänzung zur Förderung und Be-
treuung in Tageseinrichtungen sein. Tagespflegestellen sollen ihre Ange-
bote insbesondere in Kooperation mit Tageseinrichtungen gestalten. Die 
für Tageseinrichtungen genannten Aufgaben gelten entsprechend und un-
ter Berücksichtigung der spezifischen Erziehungssituation auch für die 
Tagespflegestellen. 

(2) Eine Tagespflegeperson darf nicht mehr als fünf Kinder betreuen. (2) Eine Tagespflegeperson darf nicht mehr als fünf Kinder betreuen. 

(3) Die Tagespflegeperson muss persönlich und gesundheitlich ge-
eignet und auf ihre Tätigkeit fachlich vorbereitet sein. Ausgebildete 
Fachkräfte nach § 21 Abs. 3 sollten vorrangig für die Tagespflege 
zum Einsatz kommen. Tagespflegepersonen, die keine Fachkräfte 
nach § 21 Abs. 3 sind, müssen vor Aufnahme des ersten Kindes in 
die Tagespflege an einem geeigneten Vorbereitungskurs erfolgreich 
teilgenommen haben, der Kenntnisse über die Erziehung, Bildung, 
Betreuung und Versorgung von Kindern im häuslichen Rahmen ver-

(3) Die Tagespflegeperson muss persönlich und gesundheitlich geeignet 
und auf ihre Tätigkeit fachlich vorbereitet sein. Ausgebildete Fachkräfte 
nach § 21 Abs. 3 sollten vorrangig für die Tagespflege zum Einsatz kom-
men. Tagespflegepersonen, die keine Fachkräfte nach § 21 Abs. 3 sind, 
müssen vor Aufnahme des ersten Kindes in die Tagespflege an einem 
geeigneten Vorbereitungskurs erfolgreich teilgenommen haben, der 
Kenntnisse über die Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von 
Kindern im häuslichen Rahmen vermittelt. Vor der Aufnahme weiterer 



9 

Gesetz bisher   Änderungsvorschläge  
 
 

Synopse 5.ÄnderG. KiFöG Stand 11.Juni 2018  

mittelt. Vor der Aufnahme weiterer Kinder in Tagespflege sollen die-
se Tagespflegepersonen an einer geeigneten Maßnahme zur fachli-
chen Qualifizierung teilgenommen haben. 

Kinder in Tagespflege sollen diese Tagespflegepersonen an einer geeig-
neten Maßnahme zur fachlichen Qualifizierung teilgenommen haben. 

(4) Die für die Zwecke der Tagespflege genutzten Räumlichkeiten 
einschließlich deren Ausstattung müssen gewährleisten, dass die 
Betreuung in Tagespflege ihre Aufgabe nach Absatz 1 erfüllen kann 
und die Sicherheit der Kinder gewährleistet ist. Die Räumlichkeiten 
einschließlich deren Ausstattung sollen anregungsreich und kindge-
recht sein. 

(4) Die für die Zwecke der Tagespflege genutzten Räumlichkeiten ein-
schließlich deren Ausstattung müssen gewährleisten, dass die Betreuung 
in Tagespflege ihre Aufgabe nach Absatz 1 erfüllen kann und die Sicher-
heit der Kinder gewährleistet ist. Die Räumlichkeiten einschließlich deren 
Ausstattung sollen anregungsreich und kindgerecht sein. 

§ 7 
Kindermitwirkung in den Tageseinrichtungen  

Die Kinder sollen ihrem Alter und ihren Fähigkeiten entsprechend bei 
der Gestaltung des Alltags und der Organisation der Tageseinrich-
tung mitwirken und mit entscheiden. Sie können aus ihrer Mitte eine 
Sprecherin oder einen Sprecher für die jeweilige Gruppe wählen, die 
im Kuratorium der Tageseinrichtung gehört werden müssen.    

§ 7 
Kindermitwirkung in den Tageseinrichtungen 

Die Kinder sollen ihrem Alter und ihren Fähigkeiten entsprechend bei der 
Gestaltung des Alltags und der Organisation der Tageseinrichtung mitwir-
ken und mit entscheiden. Sie können aus ihrer Mitte eine Sprecherin oder 
einen Sprecher für die jeweilige Gruppe wählen, die im Kuratorium der 
Tageseinrichtung gehört werden müssen. 

§ 8 
Besondere Angebote für Kinder mit Behinderung 

Kinder mit Behinderung haben einen Anspruch, gemeinsam mit Kin-
dern ohne Behinderung in Tageseinrichtungen und Tagespflegestel-
len gefördert und betreut zu werden. Je nach Art der Behinderung ist 
ein zusätzlicher Bedarf nach § 35a des Achten Buches Sozialge-
setzbuch oder nach den §§ 53 und 54 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch in Verbindung mit § 55 Abs. 2 Nr. 2 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch zu decken. 

§ 8 
Besondere Angebote für Kinder mit Behinderung  

Kinder mit Behinderung haben einen Anspruch, gemeinsam mit Kindern 
ohne Behinderung in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen geför-
dert und betreut zu werden. Je nach Art der Behinderung ist ein zusätzli-
cher Bedarf nach § 35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder nach 
den §§ 53 und 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung 
mit § 55 Abs. 2 Nr. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu decken. 

Abschnitt 2 
Träger, Finanzierung, Errichtung und Sicherstellungsaufgaben 

Abschnitt 2 
Träger, Finanzierung, Errichtung und Sicherstellungsaufgaben 
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§ 9 
Träger 

(1) Träger von Tageseinrichtungen können sein: 

1. Gemeinden, Verbandsgemeinden, Verwaltungsgemeinschaf-
ten, 

2. anerkannte Träger der freien Jugendhilfe oder 

3. sonstige juristische Personen, deren Zweck das Betreiben ei-
ner Tageseinrichtung ist und die die Anforderungen des Steu-
errechts an die Gemeinnützigkeit erfüllen. 

§ 9 
Träger 

(1) Träger von Tageseinrichtungen können sein: 

1. Gemeinden und Verbandsgemeinden, 

2. anerkannte Träger der freien Jugendhilfe oder 

3. sonstige juristische Personen, deren Zweck das Betreiben einer 
Tageseinrichtung ist und die die Anforderungen des Steuerrechts 
an die Gemeinnützigkeit erfüllen. 

(2) Betriebstageseinrichtungen sind in die öffentliche Förderung auf-
zunehmen, soweit sie in dem Jugendhilfeplan gemäß § 80 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch Berücksichtigung fanden, die pädago-
gischen, sächlichen und räumlichen Voraussetzungen erfüllen und 
für sämtliche Kinder des Einzugsbereiches angeboten werden. 

(2) Betriebstageseinrichtungen sind in die öffentliche Förderung aufzu-
nehmen, soweit sie in dem Jugendhilfeplan gemäß § 80 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch Berücksichtigung fanden, die pädagogischen, 
sächlichen und räumlichen Voraussetzungen erfüllen und für sämtliche 
Kinder des Einzugsbereiches angeboten werden. 

(3) Die Einrichtung oder die Übernahme von Tageseinrichtungen 
durch Träger im Sinne von Absatz 1 Nrn. 2 oder 3 soll durch die 
Leistungsverpflichteten unterstützt werden. 

(3) Die Einrichtung oder die Übernahme von Tageseinrichtungen durch 
Träger im Sinne von Absatz 1 Nrn. 2 oder 3 soll durch die Leistungsver-
pflichteten unterstützt werden. 

§ 10 
Sicherstellungsaufgabe und Bedarfsplanung 

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verantwort-
lich für die Vorhaltung einer an den Bedürfnissen von Familien und 
Kindern orientierten, konzeptionell vielfältigen, leistungsfähigen, zah-
lenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen Struktur von Tagesein-

§ 10 
Sicherstellungsaufgabe und Bedarfsplanung 

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Gemeinden 
und Verbandsgemeinden sind verantwortlich für die Vorhaltung einer an 
den Bedürfnissen von Familien und Kindern orientierten, konzeptionell 
vielfältigen, leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaft-
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richtungen. Sie haben eine Bedarfsplanung gemäß § 80 Abs. 1 Nrn. 
2 und 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch aufzustellen. Mit den 
kreisangehörigen Gemeinden, Verbandsgemeinden, Verwaltungs-
gemeinschaften, den Trägern der freien Jugendhilfe und dem 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe ist in allen Phasen der Bedarfs-
planung das Benehmen herzustellen. 

lichen Struktur von Tageseinrichtungen.  

 (2) Die Gemeinden und Verbandsgemeinden haben eine Bedarfsplanung 
für den Bereich der Kindertagesbetreuung gemäß § 80 Abs. 1 Nrn. 1, 2 
und 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch für ihr Gemeindegebiet auf-
zustellen. 

 (3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben eine Bedarfs-
planung für den Bereich der Kindertagesbetreuung gemäß § 80 Abs. 1 
Nrn. 1, 2 und 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch aufzustellen. Die 
Bedarfsplanungen der Gemeinden und Verbandsgemeinden sind dabei 
angemessen zu berücksichtigen. Der Entwurf der Planung ist mit den 
Gemeinden und Verbandsgemeinden zu erörtern. 

 (4) Bei den Bedarfsplanungen nach Abs. 2 und 3 ist eine möglichst orts-
nahe Versorgung anzustreben. Der Bedarf ist dabei mindestens für jede 
Gemeinde und Verbandsgemeinde separat auszuweisen. 

(2) Die Tageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen sollen 
durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe fachlich bera-
ten werden. 

(5) Die Tageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen sollen durch 
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe fachlich beraten werden. 

§ 10a 
Zusammenarbeit des Jugendamts mit Tageseinrichtungen   zur 
Vermeidung von Gefährdungen des Kindeswohls 

§ 10a 
Zusammenarbeit des Jugendamts mit Tageseinrichtungen zur Ver-
meidung von Gefährdungen des Kindeswohls 
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Zur Erreichung des Schutzes von Kindern wirken das Jugendamt 
und die Träger von Tageseinrichtungen zusammen. Die Jugendäm-
ter schließen auf der Grundlage des § 8a Abs. 4 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch, mit den Trägern von Tageseinrichtungen und 
Diensten, die in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich Leistungen 
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch erbringen, Vereinbarun-
gen zur Wahrnehmung des Schutzauftrages. Hierbei sind insbeson-
dere Regelungen 

Zur Erreichung des Schutzes von Kindern wirken das Jugendamt und die 
Träger von Tageseinrichtungen zusammen. Die Jugendämter schließen 
auf der Grundlage des § 8a Abs. 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch, 
mit den Trägern von Tageseinrichtungen und Diensten, die in ihrem örtli-
chen Zuständigkeitsbereich Leistungen nach dem Achten Buch Sozialge-
setzbuch erbringen, Vereinbarungen zur Wahrnehmung des Schutzauf-
trages. Hierbei sind insbesondere Regelungen 

1. zur Qualifizierung und zum Einsatz von Kinderschutzfachkräf-
ten in Tageseinrichtungen, 

2. zur Meldung und dem Zusammenwirken beim Verdacht einer 
Gefährdung des Kindeswohls, 

3. zum Hinwirken der Tageseinrichtung auf die Inanspruchnah-
me von Hilfen, wenn diese für erforderlich gehalten werden, 

aufzunehmen. 

1. zur Qualifizierung und zum Einsatz von Kinderschutzfachkräften in 
Tageseinrichtungen, 

2. zur Meldung und dem Zusammenwirken beim Verdacht einer Ge-
fährdung des Kindeswohls, 

3. zum Hinwirken der Tageseinrichtung auf die Inanspruchnahme von 
Hilfen, wenn diese für erforderlich gehalten werden, 

 aufzunehmen. 

§ 11 
Grundsätze der Finanzierung 

(1) Die Förderung und Betreuung in Tageseinrichtungen sowie in 
Tagespflegestellen wird gemeinsam durch das Land, die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die Gemeinden, Verbandsge-
meinden und Verwaltungsgemeinschaften, in deren Gebiet die Kin-
der ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sowie die Eltern finanziert. 
Das Land und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe betei-
ligen sich durch Zuweisungen. 

§ 11 
Grundsätze der Finanzierung 

(1) Die Förderung und Betreuung in Tageseinrichtungen sowie in Tages-
pflegestellen wird gemeinsam durch das Land, die örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe, die Gemeinden und Verbandsgemeinden, in deren 
Gebiet die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sowie die Eltern 
finanziert. Das Land und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
beteiligen sich durch Zuweisungen. 
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(2) Soweit Kinder in Tageseinrichtungen oder in Tagespflegestellen 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch oder nach den §§ 53 und 54 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 55 Abs. 2 Nr. 2 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch erhalten, erfolgt die Finanzierung dieser 
Leistungen nach den §§ 78a bis 78g des Achten Buches Sozialge-
setzbuch oder nach den §§ 75 bis 81 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch. Bei Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung erfolgt die 
Finanzierung dieser Leistungen nach dem Achten Buch Sozialge-
setzbuch. 

(2) Soweit Kinder in Tageseinrichtungen oder in Tagespflegestellen Leis-
tungen der Eingliederungshilfe nach § 35a des Achten Buches Sozialge-
setzbuch oder nach den §§ 53 und 54 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch in Verbindung mit § 55 Abs. 2 Nr. 2 des Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch erhalten, erfolgt die Finanzierung dieser Leistungen nach 
den §§ 78a bis 78g des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder nach den 
§§ 75 bis 81 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Bei Inanspruch-
nahme von Hilfen zur Erziehung erfolgt die Finanzierung dieser Leistun-
gen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch. 

§ 11a 
Vereinbarungen, Rahmenvertrag 

(1) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe schließt mit den 
Trägern von Tageseinrichtungen für seinen Zuständigkeitsbereich 
Vereinbarungen über den Betrieb der Tageseinrichtungen nach den 
§§ 78b bis 78e des Achten Buches Sozialgesetzbuch im Einverneh-
men mit den Gemeinden, Verbandsgemeinden und Verwaltungsge-
meinschaften. 

§ 11a 
Vereinbarungen 

(1) Die Gemeinde oder Verbandsgemeinde und der örtliche Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe verhandeln in enger Abstimmung für ihren Zustän-
digkeitsbereich mit den Trägern von Tageseinrichtungen Vereinbarungen 
über den Betrieb der Tageseinrichtungen nach den §§ 78b bis 78e des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch. Der örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe schließt diese Vereinbarungen  im Einvernehmen mit der Ge-
meinde oder Verbandsgemeinde ab. Das Einvernehmen soll auf den Ver-
einbarungen nach Satz 1 schriftlich dokumentiert werden.  

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so entscheidet die 
Schiedsstelle nach § 78g des Achten Buches Sozialgesetzbuch. 

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so entscheidet die Schieds-
stelle nach § 78g des Achten Buches Sozialgesetzbuch. 

(3) Die Konzeption ist Bestandteil der Vereinbarung. In der Vereinba-
rung sollen auch Aussagen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit 
den Schulen sowie mit den Einrichtungen der Familienbildung und -
beratung getroffen werden. 

(3) Die Konzeption ist Bestandteil der Vereinbarung. In der Vereinbarung 
sollen auch Aussagen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Schu-
len sowie mit den Einrichtungen der Familienbildung und -beratung getrof-
fen werden. 
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(4) Der Träger der Tageseinrichtung ist gegenüber dem örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, die Einnahmen und 
Ausgaben des zuletzt abgerechneten Haushaltsjahres der Tagesein-
richtung nachvollziehbar, transparent und durch Nachweise belegt 
darzulegen. 

(4) Der Träger der Tageseinrichtung ist gegenüber dem örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, die Einnahmen und Ausgaben 
des zuletzt abgerechneten Haushaltsjahres der Tageseinrichtung nach-
vollziehbar, transparent und durch Nachweise belegt darzulegen. 

(5) Das für Kinder- und Jugendhilfe zuständige Ministerium koordi-
niert den Abschluss des Rahmenvertrages gemäß § 78f des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch zwischen dem Städte- und Gemeinde-
bund Sachsen-Anhalt sowie dem Landkreistag Sachsen-Anhalt und 
den Verbänden der Träger der freien Jugendhilfe und den Vereini-
gungen sonstiger Leistungserbringer auf Landesebene. Kommt der 
Rahmenvertrag innerhalb von sechs Monaten nicht zustande, nach-
dem die Landesregierung schriftlich aufgefordert hat, kann das für 
Kinder- und Jugendhilfe zuständige Ministerium durch Verordnung 
Vorschriften stattdessen erlassen. 

 

§ 12 
Finanzielle Beteiligung des Landes 

(1) Das Land gewährt den örtlichen Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe eine Zuweisung für jedes betreute Kind. Der Bemessung 
und Verteilung der Mittel liegt die Zahl der im Zuständigkeitsbereich 
des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe betreuten Kinder 
zugrunde, die sich aus der Statistik „Tageseinrichtungen für Kinder 
und öffentlich geförderte Tagespflege“ des Statistischen Landesam-
tes zum 1. März des Vorjahres ergibt. Im Falle eines Doppelhaus-
halts ist für das zweite Haushaltsjahr die entsprechende Statistik 
zum 1. März des Vorvorjahres zugrunde zu legen. 

§ 12 
Finanzielle Beteiligung des Landes 

(1) An der Förderung und Betreuung in Tageseinrichtungen sowie in Ta-
gespflegestellen beteiligt sich das Land in Höhe von 51 v. H. an den Per-
sonalkosten für die pädagogischen Fachkräfte nach § 21 Abs. 3, die auf-
grund des Mindestpersonalschlüssels nach § 21 Abs. 2 entstehen, und 
gewährt den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe eine Zuwei-
sung für jedes betreute Kind. Der Bemessung und Verteilung der Mittel 
liegen zugrunde:  

1. die Jahrespersonalkosten einer pädagogischen Fachkraft gemäß § 
21 Abs. 3 entsprechend der geltenden Tarifverträge TVöD – Sozial- 
und Erziehungsdienst des Vorjahres, 

2. der Mindestpersonalschlüssel für pädagogische Fachkräfte gemäß § 
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21 Abs. 2,  

3. der Umfang der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit, der sich aus 
der Statistik „Tageseinrichtungen für Kinder und öffentlich geförderte 
Tagespflege“ des Statistischen Landesamtes zum 1. März des Vorjah-
res ergibt und 

4. die Zahl der im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe betreuten Kinder, die sich aus der Statistik „Ta-
geseinrichtungen für Kinder und öffentlich geförderte Tagespflege“ des 
Statistischen Landesamtes zum 1. März des Vorjahres ergibt. 

 

(2) Die monatlichen Zuweisungen betragen für jedes betreute Kind 
ab 1. Januar 2018 für: 

1. Kinder unter drei Jahren: 234,66 Euro, 

2. Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schul-
pflicht: 

138,78 Euro, 

3. Schulkinder: 63,76 Euro. 

 

(2) Die monatlichen Zuweisungen betragen für jedes betreute Kind ab 1. 
Januar 2019 für: 

1. Kinder unter drei Jahren: 469,40 

*Euro, 

2. Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der 

Schulpflicht: 

215,78 

*Euro, 

3. Schulkinder: 82,36 

*Euro. 

 

 

(3) Das Land trägt die Kosten, die aufgrund der Ausweitung des An-
spruches auf ganztägige Betreuung für Kinder entstehen, und die für 
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die Verbesserung des Mindestpersonalschlüssels entstehenden 
Kosten. Diese monatlichen Zuweisungen betragen für jedes betreute 
Kind ab 1. Januar 2018 für: 

 

1. Kinder unter drei Jahren: 153,33 Euro, 

2. Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schul-
pflicht: 

68,50 Euro. 

 

 

(4) Die Zuweisungen nach den Absätzen 2 und 3 für jedes betreute 
Kind sind regelmäßig insbesondere an die Tarifentwicklung und Ver-
änderungen des Betreuungsumfangs anzupassen. 

 

 

(5) Die Auszahlung erfolgt in gleichen Raten zum Ersten der Monate 
Januar, März, Juni und September des laufenden Haushaltsjahres. 

(3) Die Auszahlung erfolgt in gleichen Raten zum Ersten der Monate Feb-
ruar, April, Juli und Oktober des laufenden Haushaltsjahres. 

§ 12a 
Finanzielle Beteiligung der örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe  

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe leiten die ihnen 
nach § 12 Abs. 1 bis 4 gewährten Zuweisungen an die Träger von 
Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen weiter. Die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewähren darüber hinaus aus ei-
genen Mitteln einen Betrag in Höhe von 53 v. H. der auf sie entfal-
lenden Zuweisungen des Landes gemäß § 12 Abs. 2. Die Zuweisun-
gen nach § 12 Abs. 2 und 3 sowie die Zuweisungen nach Satz 2 
werden in Höhe eines Viertels des Betrages des Vorjahres zum 1. 
Februar des laufenden Haushaltsjahres als Abschlagszahlung ge-

§ 12a 
Finanzielle Beteiligung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe 

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe leiten die ihnen nach 
§ 12 Abs. 2 gewährten Zuweisungen an die Träger von Tageseinrichtun-
gen und Tagespflegestellen weiter.  

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewähren darüber hin-
aus aus eigenen Mitteln Zuweisungen für jedes betreute Kind.  
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leistet. Der Restbetrag wird in gleich hohen Beträgen jeweils zum 1. 
April, 1. Juli und 1. Oktober des laufenden Haushaltsjahres geleistet. 

 (2) Die monatlichen Zuweisungen betragen für jedes betreute Kind ab 1. 
Januar 2019 für: 

 

1. Kinder unter drei Jahren: 130,60* Eu-
ro, 

2. Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht: 77,24* Euro, 

3. Schulkinder: 35,49* Euro. 

 

 (3) Die Zuweisungen nach Abs. 2 sind jährlich an die tariflichen Änderun-
gen des TVöD – Sozial- und Erziehungsdienst anzupassen.  

 (4) Die Zuweisungen nach § 12 Abs. 2 sowie die Zuweisungen nach Abs. 
2 werden in gleich hohen Beträgen jeweils zum Ersten der Monate März, 
Mai, August und November des laufenden Haushaltsjahres geleistet. 

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe darf die ihm nach 
§ 12 gewährten Zuweisungen nur an solche Träger von Tagesein-
richtungen weiterleiten, die in die Bedarfsplanung nach § 10 Abs. 1 
Satz 2 aufgenommen sind und sich an den jeweiligen tariflichen Be-
dingungen orientieren. 

(5) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe darf die ihm nach § 12 
Abs. 2 gewährten Zuweisungen nur an solche Träger von Tageseinrich-
tungen weiterleiten, die in die Bedarfsplanung nach § 10 Abs. 3 aufge-
nommen sind und sich an den jeweiligen tariflichen Bedingungen orientie-
ren. 

§ 12b 
Finanzielle Beteiligung der Gemeinden, Verbandsgemeinden 

§ 12b 
Finanzielle Beteiligung der Gemeinden und Verbandsgemeinden 
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und Verwaltungsgemeinschaften *) 

Soweit der Finanzierungsbedarf eines in Anspruch genommenen 
Platzes in einer Tageseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle 
nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe gedeckt wird, hat die Gemeinde, Verbandsgemeinde 
und Verwaltungsgemeinschaft, in deren Gebiet das Kind seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, den verbleibenden Finanzbedarf zu tra-
gen. Zur Deckung des verbleibenden Finanzbedarfs können Kosten-
beiträge gemäß § 13 erhoben werden.  

Soweit der Finanzierungsbedarf eines in Anspruch genommenen Platzes 
in einer Tageseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle nicht vom Land 
und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gedeckt 
wird, hat die Gemeinde oder Verbandsgemeinde, in deren Gebiet das 
Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, den verbleibenden Finanzbe-
darf zu tragen. Zur Deckung des verbleibenden Finanzbedarfs können 
Kostenbeiträge gemäß § 13 erhoben werden.  

Fußnoten 
 
*
 Vgl. Urteil des Landesverfassungsgerichts vom 20. Oktober 2015 - 

LVG 2/14 - (Bek. v. 21.12.2015, GVBl. LSA S. 664) 
 

 

§ 12c 
Finanzierung bei Inanspruchnahme von Angeboten außerhalb 
des Zuständigkeitsbereiches des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe  

Wird ein Kind in einer Tageseinrichtung oder einer Tagespflegestelle 
außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des örtlichen Trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, mit dessen Zustimmung betreut, regeln der aufnehmen-
de und der abgebende örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
die Kostentragung in einer Vereinbarung. 

§ 12c 
Finanzierung bei Inanspruchnahme von Angeboten 
 außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des örtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe 

Wird ein Kind in einer Tageseinrichtung oder einer Tagespflegestelle au-
ßerhalb des Zuständigkeitsbereiches des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
mit dessen Zustimmung betreut, regeln der aufnehmende und der abge-
bende örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Kostentragung in 
einer Vereinbarung. 

§ 13 
Kostenbeiträge 

(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Be-
treuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestel-
len können von den Eltern Kostenbeiträge erhoben werden. Diese 
sind nach der Anzahl der tatsächlich benötigten Betreuungsstunden 
zu staffeln. Die Kostenbeiträge können insbesondere nach den in § 

§ 13 
Kostenbeiträge 

(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreu-
ung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen können 
von den Eltern Kostenbeiträge erhoben werden. Diese sind nach der An-
zahl der vereinbarten Betreuungsstunden zu staffeln. Die Kostenbeiträge 
können insbesondere nach den in § 90 Abs. 1 Satz 3 des Achten Buches 
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90 Abs. 1 Satz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch genannten 
weiteren Kriterien sozialverträglich gestaffelt werden. 

Sozialgesetzbuch genannten weiteren Kriterien sozialverträglich gestaffelt 
werden. 

(2) Der Kostenbeitrag wird durch die Gemeinde oder Verbandsge-
meinde, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, nach Anhörung der Träger von Tageseinrichtungen und der 
Gemeindeelternvertretung, festgelegt. Die Festlegungen bedürfen 
der Zustimmung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. 

(2) Der Kostenbeitrag wird durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde, 
in deren Gebiet das Kind betreut wird, nach Anhörung der Träger von Ta-
geseinrichtungen und der Gemeindeelternvertretung, festgelegt. Die Fest-
legungen bedürfen der Zustimmung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe. 

(3) Der Kostenbeitrag wird durch die Gemeinde oder Verbandsge-
meinde, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, erhoben. Die Erhebung kann auf die Träger von Tageseinrich-
tungen übertragen werden. 

(3) Der Kostenbeitrag wird durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde, 
in deren Gebiet das Kind betreut wird, erhoben. Die Erhebung kann auf 
die Träger von Tageseinrichtungen übertragen werden. 

(4) Für Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr 
Kinder, die gleichzeitig in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestel-
len gefördert und betreut werden, darf der gesamte Kostenbeitrag ab 
dem 1. Januar 2014 160 v. H. des Kostenbeitrages, der für das ältes-
te Kind zu entrichten ist, nicht übersteigen. Schulkinder bleiben bei 
der Festsetzung der Höhe des Kostenbeitrages unberücksichtigt. 
 

(4) Für Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr Nicht-
schulkinder, die gleichzeitig in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestel-
len gefördert und betreut werden, darf der gesamte Kostenbeitrag ab dem 
1. Januar 2019 den Kostenbeitrag, der für das älteste betreute Nicht-
schulkind zu entrichten ist, nicht übersteigen.  

(5) Das Land Sachsen-Anhalt stellt den örtlichen Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe eine Pauschale zum Ausgleich der durch die Rege-
lung des Absatzes 4 verminderten Einnahmen aus Kostenbeiträgen 
zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2017 beträgt die Pauschale 
12 775 080,96 Euro. Das für Kinder- und Jugendhilfe zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, den in Satz 2 genannten Betrag für die 
Folgejahre jährlich an die Entwicklung der Zahl der betreuten Kinder, 
die sich aus der Statistik „Tageseinrichtungen für Kinder und öffent-
lich geförderte Tagespflege“ des Statistischen Landesamtes zum 1. 
März des Vorjahres ergibt, und an die Entwicklung der Höhe der 
Kostenbeiträge durch Verordnung anzupassen. Dazu übermitteln die 

(5) Soweit die Regelung des Absatzes 4 zu verminderten Einnahmen aus 
Kostenbeiträgen führt, erstattet das Land auf Antrag den Differenzbetrag. 
Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben bis zum 31. März 
des Folgejahres die Einnahmeausfälle für das Vorjahr zu ermitteln und 
dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu melden.  
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Gemeinden und Verbandsgemeinden dem für Kinder- und Jugendhil-
fe zuständigen Ministerium jährlich bis zum 31. August die am 1. Au-
gust geltende Höhe der Kostenbeiträge. Für die Verteilung des Be-
trages ist die Zahl der in den Gemeinden und Verbandsgemeinden in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen betreuten Kinder von 
0 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht maßgeblich, die sich aus 
der Statistik „Tageseinrichtungen für Kinder und öffentlich geförderte 
Tagespflege“ des Statistischen Landesamtes zum 1. März des Vor-
jahres ergibt. Die Pauschale wird an die örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe jeweils zum 31. Januar des folgenden Haushalts-
jahres geleistet. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
zahlen die Pauschale zweckgebunden jeweils zum 28. Februar an 
die Gemeinden und Verbandsgemeinden aus. 

 
(6) Die Verpflegungskosten tragen die Eltern. 
 

 
(6) Die Verpflegungskosten tragen die Eltern. Hierzu zählen die Kosten für 
Lebensmittel, Zubereitung und Lieferung der angebotenen Speisen und 
Getränke. 
 

§ 14 
Bauliche Beschaffenheit, Ausstattung 

Die Lage, das Gebäude, die Räumlichkeiten, die Außenanlagen und 
die Ausstattung der Tageseinrichtungen müssen den Aufgaben nach 
den §§ 5, 7 und 8 genügen. Sie müssen ausreichend und kindge-
recht bemessen sein. 

§ 14 
Bauliche Beschaffenheit, Ausstattung 

Die Lage, das Gebäude, die Räumlichkeiten, die Außenanlagen und die 
Ausstattung der Tageseinrichtungen müssen den Aufgaben nach den §§ 
5, 7 und 8 genügen. Sie müssen ausreichend und kindgerecht bemessen 
sein. 

§ 15 
Auskunftspflicht und Evaluierung 

(1) Die Gemeinden, Verbandsgemeinden oder Verwaltungsgemein-
schaften und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind 
verpflichtet, dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für 
Zwecke der Finanzplanung und der Evaluierung dieses Gesetzes 

§ 15 
Auskunftspflicht, Datenerhebung und -verarbeitung  

(1) Die Träger von Tageseinrichtungen und die Tagespflegestellen sind 
verpflichtet, den Gemeinden und Verbandsgemeinden die erforderlichen 
Daten zur Durchführung der den Gemeinden und Verbandsgemeinden 
nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu übermitteln. Art, Inhalt und 
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Auskünfte zu erteilen. Umfang der Datenübermittlung kann die Gemeinde oder Verbandsge-
meinde durch Satzung regeln. Die Satzung bedarf der Zustimmung des 
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. 

(2) Das für Kinder- und Jugendhilfe zuständige Ministerium hat die 
Finanzierungsregelung nach den §§ 11 bis 13 bis zum Endes des 
Jahres 2016 zu evaluieren und dem Landtag bis zum Ende des drit-
ten Quartals 2017 schriftlich zu berichten. 

 

 (2) Die Träger von Tageseinrichtungen, die Tagespflegestellen, die Ge-
meinden und Verbandsgemeinden sind verpflichtet, den örtlichen Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe die erforderlichen Daten zur Durchführung 
der den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe nach diesem Ge-
setz obliegenden Aufgaben zu übermitteln. Art, Inhalt und Umfang der 
Datenübermittlung kann der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
durch Satzung regeln. 

 (3) Die Gemeinden und Verbandsgemeinden sind verpflichtet, dem für 
Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Ministerium jährlich bis zum 31. Au-
gust die am 1. August geltende Höhe der Kostenbeiträge zu übermitteln. 

 (4) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verpflichtet, dem 
überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Daten zu übermitteln.  

 

 (5) Das Statistische Landesamt soll dem überörtlichen Träger und den 
örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den Gemeinden und 
Verbandsgemeinden die für sie zur Durchführung dieses Gesetzes erfor-
derlichen Daten übermitteln.  
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Abschnitt 3 
Betrieb und Unterhaltung 
 
§ 16 
(aufgehoben) 
 

Abschnitt 3 
Betrieb und Unterhaltung 
 
§ 16 
(aufgehoben) 
 

§ 17 
(aufgehoben) 

 

§ 17 
(aufgehoben) 

 

§ 18 
Medizinische Betreuung 

(1) Vor Aufnahme eines Kindes in eine Tageseinrichtung ist eine 
ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung des Kin-
des und über die Durchführung der für das jeweilige Alter gemäß § 
26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, vorgesehenen Kinderun-
tersuchungen oder, soweit die Kinder nicht gesetzlich versichert 
sind, einer gleichwertigen Kinderuntersuchung vorzulegen. 

§ 18 
Medizinische Betreuung  

(1) Vor Aufnahme eines Kindes in eine Tageseinrichtung ist ein schriftli-
cher Nachweis darüber zu erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme eine 
ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach 
den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impf-
schutz des Kindes erfolgt ist und eine ärztliche Bescheinigung über die 
gesundheitliche Eignung des Kindes und über die Durchführung der für 
das jeweilige Alter gemäß § 26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 
vorgesehenen Kinderuntersuchungen oder, soweit die Kinder nicht ge-
setzlich versichert sind, einer gleichwertigen Kinderuntersuchung vorzule-
gen. 

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat in Abstim-
mung mit dem Gesundheitsamt für eine begleitende ärztliche und 
zahnärztliche Untersuchung der in einer Tageseinrichtung befindli-
chen Kinder zu sorgen. 

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat in Abstimmung mit 
dem Gesundheitsamt für eine begleitende ärztliche und zahnärztliche Un-
tersuchung der in einer Tageseinrichtung befindlichen Kinder zu sorgen. 

(3) Die Tageseinrichtungen setzen sich mit den Frühförderstellen in 
Verbindung, um die erforderlichen therapeutischen Angebote für 
Kinder mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen sicherzustellen. 

(3) Die Tageseinrichtungen setzen sich mit den Frühförderstellen in Ver-
bindung, um die erforderlichen therapeutischen Angebote für Kinder mit 
Behinderungen oder Beeinträchtigungen sicherzustellen. 
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§ 19 
Elternvertretung und Kuratorium  

(1) Um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht werden zu 
können und im Interesse der bestmöglichen Förderung und Betreu-
ung jedes einzelnen Kindes ist eine vertrauensvolle und kontinuierli-
che Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erzieherinnen und Erziehern 
notwendig. 

§ 19 
Elternvertretung und Kuratorium 

(1) Um den Aufgaben der Tageseinrichtungen nach § 5 gerecht werden 
zu können und im Interesse der bestmöglichen Förderung und Betreuung 
jedes einzelnen Kindes ist eine vertrauensvolle und kontinuierliche Zu-
sammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fach- und Hilfskräften 
notwendig. 

(2) Sofern in einer Tageseinrichtung Gruppen gebildet werden, wird 
eine Elternsprecherin oder ein Elternsprecher je Gruppe für die Dau-
er von zwei Jahren gewählt. 

 

(3) Die Elternschaft der Tageseinrichtung wählt wenigstens zwei Ver-
treterinnen oder Vertreter für das Kuratorium der Tageseinrichtung. 
Diese Elternvertreterinnen oder Elternvertreter, die leitende Betreu-
ungskraft und eine Vertreterin oder ein Vertreter des Trägers bilden 
das Kuratorium der Tageseinrichtung. 

(2) Die Elternschaft der Tageseinrichtung wählt wenigstens zwei Vertrete-
rinnen oder Vertreter für das Kuratorium der Tageseinrichtung. Sofern in 
einer Tageseinrichtung Gruppen vorhanden sind, soll dies bei der Beset-
zung des Kuratoriums mit Elternvertreterinnen und Elternvertretern an-
gemessene Berücksichtigung finden. Die Elternvertreterinnen oder El-
ternvertreter nach Satz 1, die leitende Betreuungskraft und eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter des Trägers bilden das Kuratorium der Tagesein-
richtung. 

(4) Das Kuratorium hat die Aufgabe, den Träger zu beraten, und ist 
von ihm vor grundsätzlichen Entscheidungen zu beteiligen. Zu sei-
nen Aufgaben gehören insbesondere 

(3) Das Kuratorium soll den Träger beraten, und ist von ihm vor grund-
sätzlichen Entscheidungen zu beteiligen. Zu seinen Aufgaben gehören 
insbesondere 

1. die Beratung der Grundsätze für die Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit, 

2. die Beratung der Grundsätze für die Aufnahme von Kindern in 

1. die Beratung der Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsar-
beit, 

2. die Beratung der Grundsätze für die Aufnahme von Kindern in die 
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Tageseinrichtungen, 

3. die Anhörung zu Festlegungen der baulichen Beschaffenheit 
sowie räumlichen und sächlichen Ausstattung, 

4. die Unterstützung der Bemühungen des Trägers um eine aus-
reichende und qualifizierte personelle Besetzung, 

5. die Beratung im Rahmen des Anhörungsverfahrens zu den 
Kostenbeiträgen, 

6. die Beteiligung im Verfahren zur Beantragung von Ausnah-
megenehmigungen und 

7. die Information der Eltern. 

Tageseinrichtung, 

3.  die Festlegung, ob eine ärztliche Bescheinigung über die gesund-
heitliche Eignung des Kindes nach Erkrankung vorzulegen ist, 

4. die Anhörung zu Festlegungen der baulichen Beschaffenheit sowie 
räumlichen und sächlichen Ausstattung, 

5. die Unterstützung der Bemühungen des Trägers um eine ausrei-
chende und qualifizierte personelle Besetzung, 

6. die Beratung im Rahmen des Anhörungsverfahrens zu den Kos-
tenbeiträgen, 

7. die Beteiligung im Verfahren zur Beantragung von Ausnahmege-
nehmigungen und 

8. die Information der Eltern. 

Die Zustimmung des Kuratoriums ist erforderlich zur Änderung Die Zustimmung des Kuratoriums ist erforderlich  

1. der Konzeption und 

2. der Öffnungs- und Schließzeiten. 
 

1. zur Änderung der Konzeption, 
 
2. zur Festlegung von Öffnungs- und Schließzeiten, 
 
3. bei einem möglichen Wechsel des Trägers der Einrichtung 
und 
 
4. der Teilnahme der Tageseinrichtung an Modellprojekten.  
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(5) Die Elternschaft oder die Elternsprecherinnen und Elternsprecher 
einer Tageseinrichtung wählen für die Dauer von zwei Jahren aus ih-
rer Mitte eine Vertreterin oder einen Vertreter für die Gemeinde-
elternvertretung, wenn in der Gemeinde mehrere Tageseinrichtun-
gen bestehen. Die Gemeindeelternvertretung ist von der Gemeinde 
bei allen die Betreuung von Kindern betreffenden Fragen zu beteili-
gen. Die Gemeindeelternvertretungen innerhalb eines Landkreises 
wählen aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei Jahren eine Kreisel-
ternvertretung, die eine Vertreterin oder einen Vertreter in den Ju-
gendhilfeausschuss entsendet. In kreisfreien Städten entsendet die 
Gemeindeelternvertretung eine Vertreterin oder einen Vertreter in 
den Jugendhilfeausschuss. Das Wahlverfahren zu den Elternvertre-
tungen regelt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch 
Satzung. Ist Leistungsverpflichtete die Verbandsgemeinde oder 
Verwaltungsgemeinschaft, tritt diese an die Stelle der Gemeinde. 

(4) Die Elternvertreterinnen und Elternvertreter aller Kuratorien der Ta-
geseinrichtungen in einer Gemeinde oder Verbandsgemeinde wählen für 
die Dauer von zwei Jahren aus der Mitte aller Kuratorien mindestens 2 
Vertreterinnen oder Vertreter für die Vertretung der Eltern in der Gemein-
de oder Verbandsgemeinde (Gemeindeelternvertretung). Die Gemeinde-
elternvertretung ist von der Gemeinde bei allen die Betreuung von Kin-
dern betreffenden Fragen zu beteiligen. Das Nähere zum Wahlverfahren 
zu den Gemeindeelternvertretungen regeln die Gemeinden und Ver-
bandsgemeinden durch Satzung. 

(5) Die Gemeindeelternvertretungen innerhalb eines Landkreises wählen 
aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei Jahren mindestens zwei Vertrete-
rinnen oder Vertreter für die Vertretung der Eltern in dem Landkreis (Krei-
selternvertretung). Die Kreiselternvertretung entsendet eine Vertreterin 
oder einen Vertreter in den Jugendhilfeausschuss.  

(6) In kreisfreien Städten wählen die Elternvertreterinnen und Elternvertre-
ter aller Kuratorien der Tageseinrichtungen aus ihrer Mitte für die Dauer 
von zwei Jahren mindestens zwei Vertreterinnen oder Vertreter für die 
Vertretung der Eltern in der kreisfreien Stadt (Stadtelternvertretung). Die 
Stadtelternvertretung ist von der kreisfreien Stadt bei allen die Betreuung 
von Kindern betreffenden Fragen zu beteiligen und entsendet eine Vertre-
terin oder einen Vertreter in den Jugendhilfeausschuss. 

(7) Das Nähere zum Wahlverfahren zu den Stadt- und Kreiselternvertre-
tungen regelt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch Sat-
zung.  

(6) Die Kreiselternvertretungen und die Gemeindeelternvertretungen 
der kreisfreien Städte wählen für die Dauer von zwei Jahren eine 
Landeselternvertretung, die eine Vertreterin oder einen Vertreter in 
den Landesjugendhilfeausschuss entsendet. Die Geschäftsstelle der 
Landeselternvertretung wird beim Kinderbeauftragten des Landes 

(8) Die Kreiselternvertretungen und die Stadtelternvertretungen der kreis-
freien Städte wählen für die Dauer von zwei Jahren eine Landeselternver-
tretung, die eine Vertreterin oder einen Vertreter in den Landesjugendhil-
feausschuss entsendet. Die Geschäftsstelle der Landeselternvertretung 
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Sachsen-Anhalt eingerichtet. wird beim Kinderbeauftragten des Landes Sachsen-Anhalt eingerichtet. 

(7) Die Gemeinde-, Kreis- und Landeselternvertretungen tagen min-
destens einmal im Jahr. Sie wählen aus ihrer Mitte für die Dauer von 
zwei Jahren einen Vorstand, der als Ansprechpartner für die Eltern 
und die Verwaltung dient sowie die laufenden Geschäfte führt. Die 
Elternvertretungen sind unabhängig und geben sich eine Geschäfts-
ordnung. 

(9) Die Gemeinde-, Kreis-, Stadt- und Landeselternvertretungen tagen 
mindestens einmal im Jahr. Sie wählen aus ihrer Mitte für die Dauer von 
zwei Jahren einen Vorstand, der als Ansprechpartner für die Eltern und 
die Verwaltung dient sowie die laufenden Geschäfte führt. Die Elternver-
tretungen sind unabhängig und sollen sich eine Geschäftsordnung geben. 

§ 20 
Aufsicht 

(1) Die Tageseinrichtungen und die Tagespflegestellen unterstehen 
der staatlichen Aufsicht. Sie wird vom örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe wahrgenommen, in dessen Gebiet sich die Tages-
einrichtung oder die Tagespflegestelle befindet, und erstreckt sich 
auf die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen. 

§ 20 
Aufsicht  

(1) Die Tageseinrichtungen und die Tagespflegestellen unterstehen der 
staatlichen Aufsicht. Sie wird vom örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe wahrgenommen, in dessen Gebiet sich die Tageseinrichtung 
oder die Tagespflegestelle befindet, und erstreckt sich auf die Einhaltung 
der Vorschriften dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Verordnungen. 

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist sachlich zu-
ständig für die Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kin-
dern. 

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist sachlich zuständig 
für die Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kindern. 

Abschnitt 4 
Pädagogische Fachkräfte 
 
§ 21 
Pädagogische Fachkräfte 

(1) Die Betreuung, Bildung, Erziehung und Förderung der Kinder in 
den Tageseinrichtungen muss durch eine ausreichende Zahl geeig-
neter pädagogischer Fachkräfte gewährleistet sein. 

Abschnitt 4 
Pädagogische Fachkräfte 
 
§ 21 
Pädagogische Fachkräfte 

(1) Die Betreuung, Bildung, Erziehung und Förderung der Kinder in den 
Tageseinrichtungen muss durch eine ausreichende Zahl geeigneter pä-
dagogischer Fachkräfte gewährleistet sein. 



27 

Gesetz bisher   Änderungsvorschläge  
 
 

Synopse 5.ÄnderG. KiFöG Stand 11.Juni 2018  

(2) Der Mindestpersonalschlüssel in einer Tageseinrichtung beträgt (2) Der Mindestpersonalschlüssel in einer Tageseinrichtung beträgt ab 
dem 1. Januar 2019 

1. bis zum 31. Juli 2015 für jedes Kind unter drei Jahren 0,15 
Arbeitsstunden einer pädagogischen Fachkraft und 0,18 Ar-
beitsstunden ab dem 1. August 2015, 

2. für jedes Kind von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 
0,08 Arbeitsstunden einer pädagogischen Fachkraft und 

3. für jedes Schulkind 0,05 Arbeitsstunden einer pädagogischen 
Fachkraft. 

1. für jedes Kind unter drei Jahren 0,187 Arbeitsstunden einer päda-
gogischen Fachkraft, 

2. für jedes Kind von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 
0,083 Arbeitsstunden einer pädagogischen Fachkraft  

3. für jedes Schulkind 0,052 Arbeitsstunden einer pädagogischen 
Fachkraft. 

Bezugsgrößen für die Mindestpersonalschlüssel sind die jährliche 
Summe der vereinbarten Betreuungsstunden sowie die vergüteten 
Jahresarbeitsstunden der pädagogischen Fachkräfte der Tagesein-
richtung.  

Bezugsgrößen für die Mindestpersonalschlüssel sind die jährliche Summe 
der vereinbarten Betreuungsstunden sowie die vergüteten Jahresarbeits-
stunden der pädagogischen Fachkräfte der Tageseinrichtung.    

(3) Geeignete pädagogische Fachkräfte sind: (3) Geeignete pädagogische Fachkräfte sind: 

1. staatlich anerkannte Erzieherinnen oder staatlich anerkannte 
Erzieher, 

 

2. Personen mit Hochschulabschlüssen der Niveaustufen 6 und 
höher des Deutschen Qualifikationsrahmens auf den Gebie-
ten der Pädagogik, insbesondere der Früh- oder Kindheitspä-
dagogik, und der sozialen Arbeit sowie verwandten Gebieten, 

1. staatlich anerkannte Erzieherinnen oder staatlich anerkannte Er-
zieher, 

2.  staatlich geprüfte Fachkräfte für Kindertageseinrichtungen, 

3. Personen mit Hochschulabschlüssen der Niveaustufen 6 und hö-
her des Deutschen Qualifikationsrahmens auf den Gebieten der 
Pädagogik, insbesondere der Früh- oder Kindheitspädagogik, und 
der sozialen Arbeit sowie verwandten Gebieten, insbesondere 
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insbesondere wenn sie vor Aufnahme ihrer Tätigkeit mindes-
tens ein Jahr im Bereich der Betreuung, Bildung, Erziehung 
und Förderung von Kindern in einer Tageseinrichtung tätig 
waren und fachspezifische Aus-, Fort- und Weiterbildungen im 
Umfang von 60 Stunden nachweisen, 

3. Personen mit einem Abschluss nach der Verordnung zur An-
erkennung von abgeschlossenen Ausbildungen in Erzieherbe-
rufen vom 29. September 2009 (GVBl. LSA S. 476), wobei ei-
ne Beschränkung von Ausbildungsabschlüssen auf die Be-
treuung bestimmter Altersgruppen zu beachten ist, 

4. Personen mit einem pädagogischen Fachschulabschluss, die 
vor Aufnahme ihrer Tätigkeit mindestens ein Jahr im Bereich 
der Betreuung, Bildung, Erziehung und Förderung von Kin-
dern in einer Tageseinrichtung tätig waren und fachspezifi-
sche Aus-, Fort- oder Weiterbildungen im Umfang von 60 
Stunden nachweisen, oder  

5. Personen, die über eine Gleichwertigkeitsanerkennung im 
Sinne des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes in Bezug 
auf einen Berufsabschluss nach den Nummern 1 bis 4 verfü-
gen. 

wenn sie vor Aufnahme ihrer Tätigkeit mindestens ein Jahr im Be-
reich der Betreuung, Bildung, Erziehung und Förderung von Kin-
dern in einer Tageseinrichtung tätig waren und fachspezifische 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen im Umfang von 60 Stunden nach-
weisen, 

4. Personen mit einem Abschluss nach der Verordnung zur Anerken-
nung von abgeschlossenen Ausbildungen in Erzieherberufen vom 
29. September 2009 (GVBl. LSA S. 476), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Januar 2013 (GVBl. LSA S. 38, 44) in der jeweils 
geltenden Fassung, wobei eine Beschränkung von Ausbildungsab-
schlüssen auf die Betreuung bestimmter Altersgruppen zu beach-
ten ist, 

5. Personen mit einem pädagogischen Fachschulabschluss, die vor 
Aufnahme ihrer Tätigkeit mindestens ein Jahr im Bereich der Be-
treuung, Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern in einer 
Tageseinrichtung tätig waren und fachspezifische Aus-, Fort- oder 
Weiterbildungen im Umfang von 60 Stunden nachweisen, oder 

6. Personen, die über eine Gleichwertigkeitsanerkennung im Sinne 
des Gesetzes über die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländi-
scher Berufsqualifikationen im Land Sachsen-Anhalt (Berufsqualifi-
kationsfeststellungsgesetz Sachsen-Anhalt BQFG) vom 24. Juni 
2014 (GVBl. LSA S. 350), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. 
Februar 2016 (GVBl. LSA S. 89) in der jeweils geltenden Fassung 
in Bezug auf einen Berufsabschluss nach den Nummern 1 bis 5 
verfügen. 

(4) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann auf Antrag 
im Einzelfall Personen mit weiteren Qualifikationen als Fachkräfte 
zulassen, wenn sie aufgrund ihrer individuellen praktischen Tätigkeit 

(4) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann auf Antrag im 
Einzelfall Personen mit weiteren Qualifikationen als Fachkräfte zulassen, 
wenn sie aufgrund ihrer individuellen praktischen Tätigkeit für die päda-
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für die pädagogische Arbeit in einer konkreten Tageseinrichtung ge-
eignet sind. Weiterhin können in Tageseinrichtungen geeignete 
Hilfskräfte, insbesondere Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger oder 
Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, im Verhältnis von einer 
Hilfskraft zu zwei pädagogischen Fachkräften zugelassen werden.  

gogische Arbeit in einer konkreten Tageseinrichtung geeignet sind. Wei-
terhin können in Tageseinrichtungen geeignete Hilfskräfte, insbesondere 
Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger oder Sozialassistentinnen und So-
zialassistenten zugelassen werden. Dabei soll ein Verhältnis von einer 
Hilfskraft zu zwei pädagogischen Fachkräften beachtet werden. 

(5) Jede pädagogische Fach- und Hilfskraft hat die Pflicht, sich stän-
dig fortzubilden. Der Träger hat dem Personal Fortbildung zu ermög-
lichen. Das Land Sachsen-Anhalt beteiligt sich im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel an der Fortbildung von Fach-
kräften der Kinderbetreuung und -förderung zu Kinderschutzfachkräf-
ten. 

 

§ 22 
Leitung und Fortbildung  

(1) Für jede Tageseinrichtung ist eine besonders geeignete pädago-
gische Fachkraft als Leitungsperson einzusetzen. Sie ist für diese 
Tätigkeit in angemessenem Umfang vom Träger der Tageseinrich-
tung von der Betreuung freizustellen. Von einer besonderen Eignung 
ist insbesondere auszugehen bei einer Qualifikation gemäß § 21 
Abs. 3 Nr. 2. 

§ 22 
Leitung und Fortbildung 

(1) Für jede Tageseinrichtung ist eine pädagogische Fachkraft nach § 21 
Abs. 3 als Leitungsperson einzusetzen, sofern sie dafür besonders geeig-
net ist. Von einer besonderen Eignung ist auszugehen, wenn sie sich für 
die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignet und eine dieser 
Aufgabe entsprechende Aus-, Fort- oder Weiterbildung erhalten hat. Sie 
ist für diese Tätigkeit in angemessenem Umfang vom Träger der Tages-
einrichtung von der Betreuung freizustellen.  

(2) Jede pädagogische Fach- und Hilfskraft hat die Pflicht, sich stän-
dig fortzubilden. Der Träger hat dem Personal Fortbildung zu ermög-
lichen. 

(2) Jede pädagogische Fach- und Hilfskraft hat die Pflicht, sich ständig 
fortzubilden. Der Träger hat dem Personal Fortbildung zu ermöglichen. 
Das Land Sachsen-Anhalt beteiligt sich im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel an der Fortbildung von Fachkräften der Kin-
derbetreuung und –förderung.  

Abschnitt 5 
Schlussvorschriften 

Abschnitt 5 
Schlussvorschriften 
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§ 23 
(aufgehoben) 

 

 
§ 23 
(aufgehoben) 

 

§ 24 
Verordnungsermächtigungen 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung nähere 
Bestimmungen zu treffen 

§ 24 
Verordnungsermächtigungen 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung nähere Best-
immungen zu treffen 

1. über die Zuordnung der im Gebiet der Deutschen Demokrati-
schen Republik einschießlich Berlin (Ost) erworbenen Berufs-
bezeichnungen, 

2. über das Verfahren bei der Anerkennung der Ausbildung für 
den jeweiligen Teilbereich im Tätigkeitsfeld des staatlich an-
erkannten Erziehers nach Nummer 1 

1. über die Zuordnung der im Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik einschließlich Berlin (Ost) erworbenen Berufsbezeich-
nungen, 

2. über das Verfahren bei der Anerkennung der Ausbildung für den 
jeweiligen Teilbereich im Tätigkeitsfeld des staatlich anerkannten 
Erziehers nach Nummer 1 

(2) Das für Kinder- und Jugendhilfe zuständige Ministerium hat durch 
Verordnung 

(2) Das für Kinder- und Jugendhilfe zuständige Ministerium hat durch 
Verordnung 

1. den Inhalt des Bildungsprogramms „Bildung: elementar - Bil-
dung von Anfang an“ festzulegen und 

2. insbesondere 
a) die Abwicklung der Auszahlung der Zuweisungen nach 

den §§ 12 und 12a an die Träger der Tageseinrichtun-
gen und an die Tagespflegestellen, 

b) die Ermittlung des verbleibenden Finanzbedarfs nach § 
12b Satz 1, den die Gemeinde, Verbandsgemeinde 

1. den Inhalt des Bildungsprogramms „Bildung: elementar - Bildung 
von Anfang an“ festzulegen und 

2. insbesondere 
a) die Höhe der monatlichen Zuweisungen nach § 12 Absatz 2 

aufgrund tariflicher Veränderung ab dem Jahr 2020 jährlich 
festzulegen 

b)  die Höhe der monatlichen Zuweisungen nach § 12a Absatz 
2 und 3 aufgrund tariflicher Veränderung des TVöD – Sozi-
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und die Verwaltungsgemeinschaft zu tragen hat, ein-
schließlich des Verfahrens zur Auszahlung dieses Be-
trages an die Träger der Tageseinrichtungen, sowie 

3. das Nähere zur Tagespflege gemäß § 6, insbesondere zur 
persönlichen und gesundheitlichen Eignung einer Tagespfle-
geperson, Umfang und Dauer geeigneter Vorbereitungskurse 
und Qualifizierungsmaßnahmen sowie zu angemessenen 
Aufwendungen einschließlich des Erziehungsaufwandes, zu 
regeln. 

al- und Erziehungsdienst ab dem Jahr 2020 jährlich festzu-
legen, 

c)  die Abwicklung der Auszahlung der Zuweisungen nach den 
§§ 12 und 12a an die Träger der Tageseinrichtungen und an 
die Tagespflegestellen, 

d) die Ermittlung des verbleibenden Finanzbedarfs nach § 12b 
Satz 1, den die Gemeinde oder Verbandsgemeinde zu tra-
gen hat, einschließlich des Verfahrens zur Auszahlung die-
ses Betrages an die Träger der Tageseinrichtungen,  

e)  das Verfahren der Erstattung nach § 13 Abs. 5 zu regeln, 
sowie 

3. das Nähere zur Tagespflege gemäß § 6, insbesondere zur persön-
lichen und gesundheitlichen Eignung einer Tagespflegeperson, 
Umfang und Dauer geeigneter Vorbereitungskurse und Qualifizie-
rungsmaßnahmen sowie zu angemessenen Aufwendungen ein-
schließlich des Erziehungsaufwandes, zu regeln. 

 (3) Das für Kinder- und Jugendhilfe zuständige Ministerium kann durch 
Verordnung  
 
1.  den Inhalt der Vereinbarungen nach § 11a Abs. 1,  
2.  Art, Inhalt und Umfang der Datenübermittlung nach § 15 Abs. 4  S. 
1, sowie 
3.  das Nähere zum Wahlverfahren zur Landeselternvertretung 
 nach § 19 Abs. 8 
 

 regeln.  
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§ 25 
Übergangsvorschrift 

Satzungen über Kostenbeiträge sind spätestens zum 1. August 2018 
an die Regelung des § 13 Abs. 1 Satz 2 anzupassen. 

§ 25 
Übergangsvorschrift 
 
Zum Ausgleich der durch die Regelung des § 13 Absatz 4 in der bis zum 
31.12.2018 geltenden Fassung verminderten Einnahmen aus Kostenbei-
trägen im Jahr 2018 stellt das Land Sachsen-Anhalt den örtlichen Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe eine Pauschale in Höhe von 13.654.904,90* 
Euro zur Verfügung. Für die Verteilung des Betrages ist die Zahl der in 
den Gemeinden und Verbandsgemeinden in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflegestellen betreuten Kinder von 0 Jahren bis zum Beginn der 
Schulpflicht maßgeblich, die sich aus der Statistik „Tageseinrichtungen für 
Kinder und öffentlich geförderte Tagespflege“ des Statistischen Landes-
amtes zum 1. März des Jahres 2018 ergibt. Die Pauschale wird an die 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum 31. Januar des Jahres 
2019 geleistet. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zahlen 
die Pauschale zweckgebunden zum 28. Februar 2019 an die Gemeinden 
und Verbandsgemeinden aus.  

 

§ 25a 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden das Grundrecht auf Schutz personen-
bezogener Daten im Sinne des Artikels 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes und Artikel 6 Abs. 1 der Verfas-
sung des Landes Sachsen-Anhalt und das Grundrecht auf elterliche 
Sorge im Sinne des Artikels 6 Abs. 2 des Grundgesetzes und Artikel 
11 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt einge-
schränkt. 

§ 25a 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden das Grundrecht auf Schutz personenbezo-
gener Daten im Sinne des Artikels 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 
Abs. 1 des Grundgesetzes und Artikel 6 Abs. 1 der Verfassung des Lan-
des Sachsen-Anhalt und das Grundrecht auf elterliche Sorge im Sinne 
des Artikels 6 Abs. 2 des Grundgesetzes und Artikel 11 Abs. 1 Satz 1 der 
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt eingeschränkt. 

§ 26 
In-Kraft-Treten 

§ 26 
In-Kraft-Treten 
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Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.  Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

 


